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Der Deutsche Bundestag hat die Petition am 12.12.2019 abschließend beraten und 

beschlossen: 

 

Das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen werden 

konnte. 

 

Begründung 

 

Mit der Petition wird gefordert, dass bei Neubauten begrünte Dächer verbaut werden. 

Zusätzlich soll der Bau begrünter Fassaden bzw. Fassadenteile und im Falle einer 

Sanierung von Bestandsbauten die Möglichkeit einer nachträglichen Begrünung geprüft 

und ggf. realisiert werden.  

Zu der auf der Internetseite des Deutschen Bundestages veröffentlichten Eingabe liegen 

dem Petitionsausschuss 116 Mitzeichnungen und 39 Diskussionsbeiträge vor. Es wird um 

Verständnis gebeten, dass nicht auf alle der vorgetragenen Aspekte im Einzelnen 

eingegangen werden kann. 

Zur Begründung des Anliegens wird im Wesentlichen vorgetragen, dass die Stadtplanung 

aufgrund öfter vorkommender extremer Wetterperioden der Zukunft angepasst werden 

müsse. Versiegelte Flächen in Form von Gebäuden und Straßen führten zu einer starken 

Erhitzung der Stadt. Begrünte Dächer und Fassaden hälfen, durch Schattenspendung und 

die Verdunstung von Wasser, die Städte herab zu kühlen und sorgten durch die Bildung 

von Sauerstoff und die Bindung von Feinstaub für ein gesundes Stadtklima. Zusätzlich 

könne durch die Begrünung von Dächern eine Entlastung der Kanalisation erfolgen und 

der Kühleffekt verringere die Nutzung von Klimaanlagen. Des Weiteren könne durch 

begrünte Flächen dem Artensterben entgegengewirkt werden, da diese als Rückzugsort 

für Tiere dienten. 
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Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten zu dem Vorbringen wird auf die eingereichten 

Unterlagen verwiesen. 

Der Petitionsausschuss hat der Bundesregierung Gelegenheit gegeben, ihre Ansicht zu der 

Eingabe darzulegen. Das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung lässt sich unter 

Einbeziehung der seitens der Bundesregierung angeführten Aspekte wie folgt 

zusammenfassen: 

Das Anliegen des Petenten betrifft bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Aspekte. 

Nach geltendem Bauplanungsrecht haben die Gemeinden gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 25 

Buchstabe a) Baugesetzbuch (BauGB) die Möglichkeit, aus städtebaulichen Gründen im 

Bebauungsplan für Teile baulicher Anlagen das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen festzusetzen. 

Das geltende Recht ermöglicht somit bereits jetzt Vorgaben zur Begrünung durch die 

Gemeinden und kommt damit insoweit dem Anliegen des Petenten jedenfalls ein Stück 

weit entgegen. Eine weitergehende Verpflichtung zur Dachbegrünung ist in dieser 

Legislaturperiode im öffentlichen Baurecht des Bundes nicht angedacht. 

Die Gesetzgebungskompetenz für das Bauordnungsrecht liegt hingegen ausschließlich bei 

den Bundesländern. Regelungen zu baurechtlichen Anforderungen an das konkrete 

Gebäude sind Gegenstand des Bauordnungsrechts. Sofern der Petent also eine Regelung 

anstrebt, die über die bestehende bauplanungsrechtliche Festsetzungsmöglichkeit der 

Gemeinden hinausgeht, müsste er sich mit seinem Anliegen an das zuständige 

Landesparlament in Berlin wenden. 

Aus diesen Gründen sieht der Petitionsausschuss im Ergebnis keinen parlamentarischen 

Handlungsbedarf. Der Ausschuss empfiehlt daher, das Petitionsverfahren abzuschließen, 

weil dem Anliegen nicht entsprochen werden konnte. 


